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Zollrückerstattung auf Treibstoffen zu land-, forst-
und fischereiwirtschaftlichen Zwecken

Noch nicht alle Landwirte wissen es

Kürzlich hat ein Landwirt durch uns zum ersten Mal (er ist seit 4 Jahren
Traktorbesitzer) erfahren, dass es für die zu land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen

Zwecke verwendeten Treibstoffe (Benzin, Dieseltreibstoff) eine
Zollrückerstattung gibt. Dabei wird der Treibstoffverbrauch je ha auf Grund
von Normwerten errechnet. Wir machen die Leser unserer Zeitschrift einmal
ausserhalb der üblichen Zeit darauf aufmerksam, dass die Formulare für die
Rückerstattung jeweils anfangs Januar bei der zuständigen Gemeindeackerbaustelle

erhältlich sind und jeweils bis zum 15. Februar dort ausgefüllt (für
das Vorjahr) abgegeben werden müssen. Am 15. Februar 1970 also für das
Kalenderjahr 1969. Für frühere Jahre kann nachträglich kein Gesuch mehr
gestellt werden.

Die Gemeindeackerbaustellen und die Sektionen sind sicher gut beraten,
wenn sie die Landwirte jeweils anfangs Januar auf die Möglichkeit und die
Eingabefrist aufmerksam machen.

Die Gebühr für die Zollrückerstattung
In der Nummer 6/69 (S. 679) veröffentlichten wir die Verfügung des Eidg.

Finanz- und Zolldepartementes vom 30.12.1968.
Wie wir in der Ueberschrift hervorgehoben haben handelte es sich um

eine Ermässigung dieser Gebühr (und zwar von 5 % auf 3 % des
Rückerstattungsbetrages).

Da die Mitteilung offenbar zum Teil falsch verstanden wurde, möchten
wir nochmals betonen, dass es sich um eine Ermässigung der
bisherigen Gebühr handelt und nicht etwa um eine neue Gebühr resp. einen
neuen Abzug.

Höhe der Zollrückerstattung, resp. des verbleibenden Zollansatzes
In der Nummer 9/69 (S. 698) ist dem Verfasser des Tätigkeitsberichtes

1967/68 eine kleine Ungenauigkeit hinsichtlich der Höhe der Rückvergütung
unterlaufen, Es sei daher ergänzend bemerkt, dass der totale Zollansatz seit
dem 1. April 1968 sowohl für Benzin, wie für Dieseltreibstoffe Fr. 26.50 je
100 kg brutto beträgt. Die Zollbegünstigung beträgt somit für beide
Treibstoffarten Fr. 16.50 je 100 kg.

EVMG! Erkenne die Gefahr!
Verhüte die Gefahr!
Meide die Gefahr!
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